
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/10/10 10Ob515/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1994

Norm

ABGB §1090 IIf

Rechtssatz

Verkehrswert im Sinne der Leasingverträge ist der Wert der Sache, den sie mit Rücksicht auf Zeit, Ort und

Beschaffenheit normalerweise für jedermann - und nicht nur für den Händler - hat.
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